
Vorgehen für leistungsbezogene Befreiung von Studiengebühren

Schritt 1:

Anträge ausfüllen und im Dekanat einreichen
Stichtage: Mitte Mai und Mitte Dezember

Berechnung der Ergebnisse durch die Fachrichtungen 

Schritt 2:

Entscheidung der Fakultätskommission
zur Verwaltung der Studiengebühren

Schritt 3:

Informierung des Fakultätsrates

Schritt 4:

Mitteilung des 
Ergebnisses an das 

Studierendensekretariat

Schritt 5:

Benachrichtigung 
der Antragsteller

über den Ausgang


